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                  Maßnahmenkatalog                                  
 

Die aufgelisteten Konsequenzen treten nacheinander, nach Häufigkeit oder Schwere des Verstoßes in Kraft. 

Bei wiederholten Verstößen ist ein Stufendisziplinarausschuss in Erwägung zu ziehen. 

Bei mehrmaligen Verstößen, bzw. besonderer Schwere des Verstoßes kann der  

Disziplinarausschuss zusammentreten. 

 

SV       Verhalten Konsequenzen Zuständigkeit 
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Ausdrücke - Ermahnung 

- Mitteilung an die Eltern 

- schriftliche Entschuldigung  

- Lehrkraft 

 

Beleidigungen - Mitteilung an die Eltern 

- schriftliche Entschuldigung  

- Lehrkraft 

 

Auslachen - Ermahnung  

- Mitteilung an die Eltern 

- schriftliche Entschuldigung  

- Lehrkraft 

Belästigungen - Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Elterngespräch mit Schüler/in 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

Bedrohungen - Isolierung Täter/in 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Elterngespräch mit Schüler/in und Schulleitung 

- Polizei 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

- Polizei 

Bespucken - Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Elterngespräch 

- Übernahme der Reinigungskosten 

- Wiedergutmachungsgeste 

- Lehrkraft 

Berührungen gegen 

den Willen 

- Isolierung Täter/in 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Elterngespräch mit Schüler/in (und Schulleitung) 

- Polizei 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

- Polizei 

Tätlichkeiten, 

körperliche Gewalt 

- Deeskalation 

- Isolierung Täter/in (so feststellbar), sonst alle 

Beteiligten 

- Wiedergutmachung  

- Pausenverbot unter Aufsicht (1 Tag bis 1 Woche) 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Stufendisziplinarausschuss 

- Disziplinarausschuss 

- Elterngespräch mit Schüler/in (und Schulleitung) 

- Meldung an SD (Sozialdienst)/Polizei 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

- Polizei 

Mobbing - Benennen und Transparenz erzeugen 

- Täterkonfrontation 

- Täterausschluss 

- Disziplinarausschuss 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Arbeit mit JAS   

- außerschulisches Training (Brücke) 

- Dienst an der Gemeinschaft (Schüler/in) 

- Lehrkraft 

- Sozialpädagogin 

- Schulleitung 

 

 

 

Unpünktlichkeit - Stufen/klasseninterne Beschlüsse, die klar 

festgelegt sind 

- Lehrkraft 

 

Arbeitsmaterial 

unvollständig 

- Elternmitteilung 

- klasseninterne Regelung 

- Lehrkraft 

 

mangelnde 

Vorbereitung / 

Hausaufgaben 

- klasseninterne Regelung 

- Elternmitteilung 

- Lehrkraft 
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Störung des Unterrichts - Ermahnung 

- Auszeit (Gruppenraum, in einer anderen Klasse) 

- Arbeit mit JAS 

- Nacharbeit 

- Elternmitteilung / -gespräch 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Stufendisziplinarausschuss 

- Disziplinarausschuss 

- Lehrkraft 

- Sozialpädagogin 

- Schulleitung 

 

Verweigerung der 

Mitarbeit 

- Ermahnung 

- Nacharbeit 

- Elternmitteilung / -gespräch 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Stufendisziplinarausschuss 

- Disziplinarausschuss 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

 

Missachtung von 

Anweisungen 

- Ermahnung 

- Elternmitteilung / -gespräch  

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Stufendisziplinarausschuss 

- Disziplinarausschuss 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

 

störendes Verhalten 

im Schulhaus (Gänge, 

Aula...) 

- Erinnerung / Ermahnung 

- schriftliche Bearbeitung von Aufgaben zur 

Schulverfassung  

- Elternmitteilung  

- Lehrkraft 

 

 

unerlaubtes Verlassen 

des Schulgeländes 

- Elterninformation 

- Information der Polizei 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Nacharbeit 

- Bußgeld  

- Zuführung 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

- Polizei 

Schule schwänzen - Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Elternmitteilung / -gespräch 

- Nacharbeit 

- Information der Polizei 

- Bußgeld  

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

- Polizei 

Zeigen und Nutzen 

von Handy, Mp3, 

Kopfhörer, ... 

- Aushändigen lassen 

- Beim ersten Mal bis zum Ende des Schultages 

einbehalten 

- Beim zweiten Mal für eine Woche einbehalten 

und durch Eltern abzuholen 

- Beim dritten Mal bis zum Ende des Schuljahres 

einbehalten und durch Eltern abzuholen 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 
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Keine Hausschuhe - Turnschuhe  

- Erinnerung und Ermahnung 

- Information der Erziehungsberechtigten 

- schriftliche Bearbeitung von Aufgaben zur 

Schulverfassung  

- Mitteilung mit Appell an Fürsorgepflicht 

- Lehrkraft 

 

Kaugummi kauen - Erinnerung und Ermahnung  

- Kaugummi entsorgen 

- Elternmitteilung  

- Reinigungsarbeiten, Zeitrahmen nach 

Stufenregelung  

- Lehrkraft 

 

Verunreinigung der 

Garderobe 

- Erinnerung und Ermahnung 

- Säubern der Garderobe  

- Schriftliche Bearbeitung zur Schulverfassung  

- Lehrkraft 

 

Bespucken des 

Bodens 

- Erinnerung und Ermahnung  

- Entfernen der Verunreinigung  

- Mitteilung an die Eltern  

- Lehrkraft 
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Müll auf den Boden 

werfen 

- Erinnerung und Ermahnung  

- Entfernen der Verunreinigung  

- Mitteilung an die Eltern 

- Reinigungsarbeiten, Zeitraum nach 

Stufenregelung 

- Lehrkraft 

 

Beschädigung von 

Schülerarbeiten 

- glaubhafte Entschuldigung und 

Wiedergutmachung 

- Mitteilung an die Eltern 

- Lehrkraft 

 

Verunreinigung der 

Toiletten 

- Erinnerung und Ermahnung 

- Reinigungsarbeiten, Zeitrahmen nach 

Stufenregelung 

- Mitteilung an die Eltern 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

Sachbeschädigung 
(Beschmieren von Tischen, 

Wänden, ...) 

- Reinigung bzw. Beseitigung des Schadens 

- Wiedergutmachung, Bezahlung (Haftpflicht)  

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Meldung an das Schulverwaltungsamt 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

 

Rauchen - Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Entsorgung der Zigarette 

- Lehrkraft 
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Bedrohung durch Worte, 

Gesten und Taten 

- Isolierung Täter/in 

- Glaubhafte Entschuldigung und  

- Elternmitteilung / -gespräch 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG  

- Wiedergutmachung 

- Stufendisziplinarausschuss 

- Disziplinarausschuss 

- Information der Polizei 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

- Polizei 

mit Gegenständen 

werfen (Schneebälle, 

Steine, andere 

Gegenstände) 

- Erinnerung und Ermahnung 

- Entfernen des Täters  

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Wiedergutmachung 

- Bezahlung des Schadens 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

 

Mitbringen 

gefährlicher und 

verbotener 

Gegenstände 

- aushändigen lassen 

- Elternmitteilung / -gespräch 

- Ausgabe nur an die Eltern bzw. Polizei 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Stufendisziplinarausschuss 

- Disziplinarausschuss 

- Information der Polizei 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

- Polizei 

Erpressungen - Isolierung Täter/in  

- Elternmitteilung / -gespräch 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Wiedergutmachung  

- Stufendisziplinarausschuss 

- Disziplinarausschuss 

- Information der Polizei 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

- Polizei 

mutwilliges Zerstören - Reinigung bzw. Beseitigung des Schadens 

- Wiedergutmachung, evtl. Bezahlung 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Stufendisziplinarausschuss 

- Disziplinarausschuss 

- Information der Polizei 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

- Polizei 

Diebstahl - Schadensersatz 

- Entschuldigung, Wiedergutmachung, evtl. 

Bezahlung 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Stufendisziplinarausschuss 

- Disziplinarausschuss 

- Information der Polizei 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

- Polizei 
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unangemessene 

Kleidung 
(aufreizend, verschmutzt, 

übelriechend) 

- Erinnerung und Belehrung 

- Elternmitteilung / -gespräch 

- Lehrkraft 

 

 

Käppi/ Mütze 
Abnehmen bei Betreten des 

Schulhauses 

- Erinnerung und Belehrung 

- schriftliche Bearbeitung von Aufgaben zur 

Schulverfassung 

- Lehrkraft 

 

zu stark geschminkt, 

nicht angemessen 

oder situationsgerecht  

- Abschminken  

- Erinnerung und Belehrung 

- Elternmitteilung / -gespräch 

- Lehrkraft 

 

kein Grüßen - Erinnerung und Belehrung 

- Schriftliche Bearbeitung zur Schulverfassung 

- Lehrkraft 

unhöfliches, 

rücksichtsloses 

Verhalten auf dem 

Schulweg (Bus, Bahn) 

- Belehrung 

- Schriftliches Bearbeiten der Busregeln und/ oder 

Schulverfassung 

- Elternmitteilung / -gespräch 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

 

unhöfliches, 

rücksichtsloses 

Verhalten auf 

schulischen 

Veranstaltungen (auch 

Klassenfahrten, Ausflüge) 

- Belehrung 

- Ausschluss 

- Vorzeitiger Abbruch mit Kostendeckung durch 

Eltern 

- Ordnungsmaßnahme nach Art. 86 Bay EUG 

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

 

unhöfliches und 

unzuverlässiges 

Verhalten im 

Praktikum 

- Belehrung 

- Ausschluss 

- Vorzeitiger Abbruch 

- Ersatztätigkeit 

- Entschuldigung und Wiedergutmachung  

- Lehrkraft 

- Schulleitung 

 

A 
 
 
Art. 86 BayEUG                 Ordnungsmaßnahmen als Erziehungsmaßnahmen 

(1) Zur Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags oder zum Schutz von Personen und Sachen können 
nach dem Grundsatz   der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnahmen gegenüber Schülerinnen und Schülern 
getroffen werden, soweit andere Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen.  
 

(2)  Ordnungsmaßnahmen sind: 
1. der schriftliche Verweis durch die Lehrkraft oder die Förderlehrerin bzw. den Förderlehrer, 
2. der verschärfte Verweis durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter, 
3. die Versetzung in eine Parallelklasse der gleichen Schule durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter, 
4. der Ausschluss in einem Fach oder von einer sonstigen Schulveranstaltung für die Dauer von bis zu vier 

Wochen durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter, 
5. der Ausschluss vom Unterricht für drei bis sechs Unterrichtstage, bei Berufsschulen mit Teilzeitunterricht für 

höchstens zwei Unterrichtstage, durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter 
6. der Ausschluss vom Unterricht für zwei bis vier Wochen ab dem siebten Schulbesuchsjahr durch die 

Lehrerkonferenz, 
6a.  der Ausschluss vom Unterricht für mehr als vier Wochen, längstens bis zum Ablauf des laufenden Schuljahres 
       bei Mittelschulen und  Mittelschulstufen der Förderschulen ab dem siebten Schulbesuchsjahr bzw. bei  
       Berufsschulen sowie Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung durch die Lehrerkonferenz im 
       Einvernehmen mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Hinblick auf mögliche Leistungen 
       nach Maßgabe des Achten Buches Sozialgesetzbuch, 
7. bei Pflichtschulen die Zuweisung an eine andere Schule der gleichen Schulart auf Vorschlag der 

Lehrerkonferenz durch die Schulaufsichtsbehörde, 
8. die Androhung der Entlassung von der Schule durch die Lehrerkonferenz, 
9. die Entlassung von der Schule durch die Lehrerkonferenz (Art. 87), 
10. der Ausschluss von allen Schulen einer oder mehrerer Schularten durch das zuständige Staatsministerium 

(Art. 88). 
 


